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Jahrespressekonferenz –    Führerscheinumtausch und Online-Angebot

1. Stufenweiser Pflichtumtausch Führerschein


Am 19.03.2019 führte die Bundesregierung den stufenweisen Pflichtumtausch aller vor dem 19.01.2013 ausgestellten Führerscheine ein. Dies führte zu einer erhöhten Nachfrage und zu mehr Antragstellungen.

Wer noch einen rosa oder grauen Papierführerschein besitzt und 1953 oder später geboren ist, sollten schnellstmöglich den Umtausch beantragen, da diese Personen bereits im Besitz eines Scheckkartenführerscheins sein müssten.

Auch Inhaber eines zwischen 1999 und 2001 ausgestellten Scheckkartenführerscheins, die 1953 oder später geboren wurden, sollten zeitnah den Umtausch beantragen. Sie müssen bis zum 19.01.2026 im Besitz eines (befristeten) Scheckkartenführerscheins sein.

Seit Januar 2025 wurden im Landkreis Erding etwa 3.000 Papierführerscheine und etwa 1.000 Führerscheine im Scheckkartenformat umgetauscht (Stand 24.11.2025).

Inzwischen kann der Umtausch auch online beantragt werden. Sie müssen nicht persönlich bei der Führerscheinstelle erscheinen, da der Umtausch bequem auf dem Postweg erfolgt.

Liegen die Voraussetzungen für eine Online-Antragstellung nicht vor, ist eine persönliche Vorsprache zwingend notwendig.
Zur Antragstellung werden ein biometrisches Passfoto (max. 6 Monate alt), ein gültiger Personalausweis oder Reisepass sowie der Führerschein benötigt. Der Antrag ist auf der Homepage (www.landkreis-erding.de Führerscheinstelle - Führerscheinumstellung/Ersatzführerschein) hinterlegt und kann vorab zu Hause ausgefüllt werden. 
Anschließend können die Unterlagen persönlich bei der Fahrerlaubnisbehörde abgegeben werden. Vorab ist eine Online-Terminreservierung notwendig. 
Die Gebühr für den Umtausch beträgt derzeit 26,50 Euro, für den Direktversand nach Hause zusätzlich 6,50 Euro.
Wir bitten die Landkreisbürger*innen, den Umtausch in dem in der folgenden Tabelle vorgesehenen Zeitraum vorzunehmen.

In den vergangenen Wochen war in vielen Medien zu lesen, dass nun die ersten Kartenführerscheine umgetauscht werden müssen - konkret jene, die zwischen 1999 und 2001 ausgestellt wurden. Diese Berichte haben bei vielen Bürgern im Landkreis Erding für Verunsicherung gesorgt. Die Führerscheinstelle stellt klar: Nicht alle Kartenführerscheine aus dieser Zeit müssen bis 19. Januar 2026 umgetauscht werden. Wenn Sie vor 1953 geboren sind, dürfen Sie sich mit dem Führerscheinumtausch noch Zeit lassen, bis zum Jahr 2033, unabhängig davon, welchen Führerschein Sie besitzen. Das bedeutet: Wer vor 1953 geboren wurde, dessen Führerschein - egal ob grauer, rosafarbener oder unbefristeter Kartenführerschein - bleibt bis zum 19. Januar 2033 gültig. Alle anderen müssen ihre Kartenführerscheine gestaffelt umtauschen.

I. Führerscheine, die bis einschließlich 31. Dezember 1998 ausgestellt worden sind (graue oder rosa Papierführerscheine):

Geburtsjahr des					Tag, bis zu dem der
Fahrerlaubnisinhabers				Führerschein umgetauscht 							sein muss

Vor 1953 						19. Januar 2033

1953 bis 1958 					19. Januar 2022

1959 bis 1964 					19. Januar 2023

1965 bis 1970 					19. Januar 2024

1971 oder später 					19. Januar 2025

II. Führerscheine, die ab 1. Januar 1999 ausgestellt worden sind: 
    (Kartenführerscheine) *:	

Ausstellungsjahr					Tag, bis zu dem der
							Führerschein umgetauscht 							sein muss

1999 bis 2001 					19. Januar 2026

2002 bis 2004 					19. Januar 2027

2005 bis 2007 					19. Januar 2028

2008							19. Januar 2029

2009							19. Januar 2030

2010							19. Januar 2031

2011							19. Januar 2032

2012 bis 18. Januar 2013 				19. Januar 2033	

* Fahrerlaubnisinhaber, deren Geburtsjahr vor 1953 liegt, müssen den Führerschein bis zum 19.01.2033 umtauschen, unabhängig vom Ausstellungsjahr des Führerscheines.
2. Online-Antragstellung
Zudem hat die Fahrerlaubnisbehörde ihr Online-Angebot erweitert.
Die Online-Anträge finden Sie unter: https://www.buergerservice-portal.de/bayern/lkrerding/.
Derzeit befinden sich weitere Anträge in der Testphase, die in Kürze freigeschaltet werden, sodass Ihnen bald alle Anträge online zur Verfügung stehen.
Für die Nutzung des Online-Dienstes ist eine sichere Identifikation erforderlich. Sie können sich entweder mit einem Personalausweis mit eID-Funktion oder einem ELSTER- bzw. AUTHEGA-Zertifikat ausweisen. Wenn diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, müssen die Anträge weiterhin persönlich nach Online-Terminvereinbarung am Schalter gestellt werden.
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Mit freundlichen Grüßen
Pressestelle des Landkreises Erding
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